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Veränderungssperre zum Bebauungsplan (BP) Nr. 272 
„Gewerbegebiet südlich des Holzweges / östlich der B 17“ 

 
- Erneutes Inkrafttreten nach Durchführung eines ergänzenden Verfahrens - 

 

 
Der Stadtrat der Stadt Augsburg hat im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens nach § 214 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) am 
29.01.2015 die Veränderungssperre zum damaligen BP Nr. 272 „Gewerbegebiet südlich des Holzweges / östlich der B 17“ für 
dessen Teilbereich zwischen dem Holzweg im Norden, der B17 (Dayton-Ring) im Westen, den nördlichen Grundstücksgrenzen 
der Fl.-Nrn. 367, 367/15, 370, 370/6 Gemarkung Oberhausen im Süden sowie der Bahntrasse der DB (Richtung Donauwörth) im 
Osten rückwirkend für den Zeitraum ihrer damaligen Geltungsdauer vom 01.02.2008 bis 01.02.2010 erneut als Satzung beschlos-
sen. Mit diesem rein vorsorglichen Beschluss wird ein möglicher Verfahrensfehler bei der ursprünglichen Beschlussfassung be-
hoben. 
 
Der konkrete räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus dem Lageplan in der Fassung vom 20.12.2007, 
der Bestandteil der Satzung ist. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Veränderungssperre rückwirkend für den Zeitraum vom 01.02.2008 bis 01.02.2010 erneut in 
Kraft. 
 
Die Veränderungssperre kann vom Tag der Bekanntmachung an bei der Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt, Rathausplatz 1, 4. 
Stock, im Informationsbüro Zimmer 441, während der Servicezeiten (Dienstag von 8.30 - 12.30 Uhr, Donnerstag von 8.30 - 12.30 
Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr) eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden. 
 
Hinweise 
a) Gemäß § 18 Abs. 3 BauGB: 

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre sowie des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen dieser 
Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 

 
b) Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB: 

Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-

vorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Augsburg (Stadtpla-
nungsamt) geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
 
Stadt Augsburg 
 
Dr. Kurt Gribl 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 

a) Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 547, 86150 Augsburg,  
vergabe.baureferat@augsburg.de 
b) Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
c) www.vergabe.bayern.de, Verg.Nr. 661 15 S 01 01 
d) Ausführung von Bauleistungen 
e) Augsburg 
f) Herstellung von Sammel- und Erschließungskanälen 
DN 300 Stz m. B.M. 20m, t bis 3,5m 
DN 400 Stz m. B.M. 20m, t bis 5,9m 
DN 600 Stz m. B.M. 310m, t bis 9,8m 
FT StB-Ei 1200*1800 150m t bis 5,0m 
Verbau nach Wahl AN 
h) keine Lose 
i) April 2015 bis Mitte Juni 2015 
j) Nebenangebote sind zugelassen 
k) siehe a) bzw. c) 
n) 03.03.2015 
o) siehe a) bzw. c) 
p) deutsch 
q) Dienstag, 03.03.2015, 10:00 Uhr, siehe a) bzw. c), Bieter bzw. deren Bevollmächtigte 
r) Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaft 
u) Nachweis gem. VOB/A § 6 Nr. 3 
v) 02.04.2015 
w)Regierung von Schwaben, VOB-Stelle, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 05.02.2015 folgenden Vorbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BV-2014-21-1 
Bauvorhaben: Umnutzung einer Werkhalle in eine Feuerwehrerlebniswelt mit Gastronomie und Außenbewirtung 
Baugrundstück:  Heinrich-von-Buz-Str. 
Flur Nr.:  3643,3643/3, 3643/2, Gemarkung: Augsburg 
1. Der Bauvorbescheid wird nach Maßgabe dieses Bescheides erteilt. 
2. Dieser Vorbescheid gilt drei Jahre. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über die Bauvoranfrage gemäß Art. 53 Abs. 1 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Der Vorbescheid konnte nach Maßgabe dieses Bescheides erteilt werden (Art. 71 BayBO). 
 
Hinweis: 
Der Vorbescheid bezieht sich nur auf die im Antrag gestellten Fragen. Im übrigen bleibt eine Beurteilung dem endgültigen Bauan-
trag vorbehalten. 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung des Vorbescheides durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Der Vorbescheid einschließlich der Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg in Zimmer 247 (2. 
Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der Sachbearbeiter, Herr 
Weber, unter der Rufnummer 324-4615 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten (Beklagter, z.B. Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.  
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 06.02.2015 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2012-657-1 
Bauvorhaben: Neubau eines Gebäudes mit drei Nutzungseinheiten: Sozialstation/REHA-Praxis/Mutter-Kind-Gruppe 
Baugrundstück:  Kantstr. 4 b 
Flur Nr.:  12/2+12/4 vereinigt, Gemarkung: Lechhausen 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die 
beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als 
bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 250 (2. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem 
Sachbearbeiter, Herr Fäustlin, unter der Rufnummer 324-4608 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten (Beklagter, z.B. Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.  
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 

 
 
 

Ausbildung zur Verwaltungswirtin/zum Verwaltungswirt 
 
Zum 01.September 2016 beabsichtigen wir als Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter für die zweite Qualifikationsebene in 
der Fachlaufbahn „Verwaltung und Finanzen“ 
 

13 Nachwuchskräfte 
einzustellen. Die Anwärterinnen/Anwärter absolvieren eine zweijährige Ausbildung bei der Stadtverwaltung und der Bayerischen 
Verwaltungsschule. Während der Ausbildung werden Anwärterbezüge (derzeit 1029,93 € brutto) bezahlt. Die Laufbahn in der 
zweiten Qualifikationsebene beginnt mit der Amtsbezeichnung „Verwaltungssekretärin/Verwaltungssekretär“. Im Rahmen der 
gegebenen Beförderungsmöglichkeiten kann das Amt einer „Verwaltungsinspektorin“/eines „Verwaltungsinspektors“ erreicht 
werden. Eine spätere Qualifizierung für die dritte und vierte Qualifikationsebene ist bei entsprechender Eignung ebenfalls möglich. 
 
Wir bieten eine interessante Ausbildung, in der gründliche Kenntnisse über die vielseitigen Aufgaben einer Großstadtverwaltung 
vermittelt werden. 
 
Die Einstellung setzt die Teilnahme an einem Auswahlverfahren voraus. Im Rahmen dieses Auswahlverfahrens haben die Bewer-
ber eine Auswahlprüfung abzulegen, die von der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses voraussichtlich am 06.07.2015 
durchgeführt wird. Der endgültige Termin der Auswahlprüfung und der Prüfungsort werden den Bewerbern etwa 14 Tage vor der 
Prüfung bekanntgegeben. Ein Anspruch auf Einstellung wird durch die erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren nicht be-
gründet. 
 
Zum Auswahlverfahren werden Bewerberinnen/Bewerber zugelassen, die 
a) Deutsche im Sinne des Art. 116 Grundgesetz sind oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-

schen Union oder von Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz besitzen oder diese bis zum Einstellungstermin er-
werben, 

b) mindestens den qualifizierenden Abschluss einer Haupt- oder Mittelschule oder einen vom Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst als mittleren Schulabschluss anerkannten Bildungsstand nachweisen oder die-
sen bis zum Einstellungszeitpunkt erwerben werden.  

c) zum Einstellungszeitpunkt das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
Anträge auf Zulassung zum Auswahlverfahren können ab sofort im Personalamt der Stadt Augsburg, An der Blauen Kappe 18, 3. 
Stock, Zimmer 352, im Bürgerbüro Haunstetten, Tattenbachstr. 15, im Bürgerbüro Lechhausen, Neuburger Str. 20 oder im Bür-
gerbüro Kriegshaber, Ulmer Str. 72 abgeholt werden. Auch ein Ausdruck des Antrages über unser Internetportal 
www.augsburg.de, Stellenangebote, ist möglich. Die Anträge müssen bis spätestens 04.05.2015 ausgefüllt im Personalamt 
wieder abgegeben werden. 
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Wir bitten, dem Antrag keine Bewerbungsunterlagen beizufügen. 
Lediglich bei Vorliegen einer Behinderung oder ausländischem Bildungsabschluss sind entsprechende Nachweise in Kopie beizu-
fügen (Bescheid vom Versorgungsamt über Schwerbehinderung oder Gleichstellung durch Arbeitsagentur, Bescheid der Zeug-
nisanerkennungsstelle, Zeugnis mit beglaubigter Übersetzung). 
 
Werden Bewerbungsunterlagen dennoch eingereicht, so bitten wir aus Kostengründen um Verständnis, dass diese nicht 
zurückgesandt werden können. Wir sichern jedoch zuverlässig zu, diese datengeschützt zu vernichten. 
 
Die Stadt Augsburg hat sich verpflichtet, ihre Aufgaben aus dem SGB IX und dem Bayerischen Gleichstellungsgesetz bei Stellen-
besetzungen in besonderem Maße zu erfüllen. 
 
Auskünfte werden auch unter der Rufnummer 324 22 36 gerne erteilt 
 
 
Stadt Augsburg 
Personalamt 

 
 
 

Verlust eines Parkschildes für Ärzte 
 
Das gelbe Parkschild für Ärzte Nr. 000581, ausgestellt vom Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr der Stadt Augsburg, ist verloren 
gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Ansprechpartner: Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr 
Sachbearbeiter: Alexandra Talio,  
   Telefon: 0821 324 92 22 
 
 
Stadt Augsburg 
Tiefbauamt 

 


